
Krankenhaus auf) hereıts CUuUuC enoraden geschalftfen, und 1st och nıcht abgeschlossen.
1cC zuletzt 1st 1m Ordensrecht m1t der hereıts erwähnten Apostolischen Konstituthon
Vaultum Dei uderere dIie Gesetzgebung 1m 1NDIIC auf dIie kontemplatıven Nonnen-
klöster verändert, deren VO Gestalt I1Nan TEILC erst ach dem Erscheinen der nach-
folgenden Instrukton der Kongregation für Ae Institute des Gewelnhten Lehbens und OQıe
Gesellschaften des Apostolischen Lehbens scehen WITrd.

Scholastika Harıng OSB, Kloster inklage

GüÜnNther Ferg
Ihr SAIC esandt'
Mechtsgestalt Yiala arısma der Kongregation der
„Armen Schulschwestern VOlT) Unserer ı 1eben Frau”
EINe ordensrechtsgeschichtliche Untersuchung.
Münchener theologische Studien KanonIStSCHE Abtellung. Band
SütE Ottilen: -0s-Verlag ( )7 ( )9

Ihe TmMen Schulschwestern VO  — Unserer Lieben Frau
a 1ehören mi1t TW, 2900 Mı  Jjedern, Adavon über 1600 ın

Nordamerika, den mitgliederstarken Kongregatl1ons-
sründungen des Jahrhunderts hre Geschichte
dem Aspekt der Oordensrechtlichen Entfaltung des Tun-
dungscharısmas 1sT ema der Münchener kanon1isu- r  _

IT STı TTschen 1ssertathon VO  — Günther Ferg, der als Spirnıtual
AMeser Gemeinschaft wıirkt In schr kleinteiliger GG liede-

I a Trung Qas InhaltsverzeichnIis umfasst allein Selten!
Hi rn

entfaltet CT AMAesen Gegenstand.
Ihe Grundlagen für die ründun der TmMen ul-
schwestern ZU einen der WweI  ehende Uusamı-
menbruch des Mädchenschulwesens ach der akuları-
satlon, ZU anderen dIie Intatven ONl: Ludwigs L., der IS 58 «x 21871518

JII
4AUJIOJUDQUSIU

OQıe Mädchenerzilehung urc geistliche FrauengenoSs-
senschaften ermöglichte. In Qiese ucC THeßen dIie VOT

Karolina Gerhardinger ın 7Zusammenarbeit mıt dem Ke-
gensburger Kegens und spateren Wel  Iıschof cor 1S5|  NI 78-3-830b6-/7/798-/

5& 00Michael 1Ttmann gegründeten Schwestern, deren
Hauptzweck ın den Bereichen Erziehung und Bıldung

119119

ne
ue

 B
üc

he
r 

– 
ki

rc
he

nr
ec

ht

Krankenhaus auf) bereits neue Behörden geschaffen, und ist noch nicht abgeschlossen. 
Nicht zuletzt ist im Ordensrecht mit der bereits erwähnten Apostolischen Konstitution 
Vultum Dei Quaerere die Gesetzgebung im Hinblick auf die kontemplativen Nonnen-
klöster verändert, deren volle Gestalt man freilich erst nach dem Erscheinen der nach-
folgenden Instruktion der Kongregation für die Institute des Geweihten Lebens und die 
Gesellschaften des Apostolischen Lebens sehen wird. 
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Die Armen Schulschwestern von Unserer Lieben Frau 
gehören mit etwa 2900 Mitgliedern, davon über 1600 in 
Nordamerika, zu den mitgliederstarken Kongregations-
gründungen des 19. Jahrhunderts. Ihre Geschichte unter 
dem Aspekt der ordensrechtlichen Entfaltung des Grün-
dungscharismas ist Thema der Münchener kanonisti-
schen Dissertation von Günther Ferg, der als Spiritual 
dieser Gemeinschaft wirkt. In sehr kleinteiliger Gliede-
rung – das Inhaltsverzeichnis umfasst allein 15 Seiten! 
– entfaltet er diesen Gegenstand.
Die Grundlagen für die Gründung der Armen Schul-
schwestern waren zum einen der weitgehende Zusam-
menbruch des Mädchenschulwesens nach der Säkulari-
sation, zum anderen die Initiativen König Ludwigs I., der 
die Mädchenerziehung durch geistliche Frauengenos-
senschaften ermöglichte. In diese Lücke stießen die von 
Karolina Gerhardinger in Zusammenarbeit mit dem Re-
gensburger Regens und späteren Weihbischof Georg 
Michael Wittmann gegründeten Schwestern, deren 
Hauptzweck in den Bereichen Erziehung und Bildung 
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legen SoOllte Eın Vorbild hatten S1P ın den VO  — lerre Founer gegründeten ('horfrauen
de Olre Dame, deren Verfassung sich ın der VOT Franz Sehbastan Job verfassten Le-
bensordnung für OQıe Schulschwestern wldersplegelte.
IIe e der ('horfrauen AMNZUDASSCH und e1iner kırchenrechtlichen Anerkennung
zuführen, War der Schnritt, der 1859 ZU!T kirchlichen Anerkennung führte Gerhar-
dingers Neuheit gegenüber den bıisherigen Kongregationen estand darın, &e1INe zentra-
le Leiıtung für alle Niederlassungen und Provinzen einzuführen. azu USssTe S1P sich

den Münchener Erzbischof Reisach durchsetzen. Nach der endgültigen kırchli-
chen Anerkennung 1865 fanden Ae Generalkapıitel, auch ach dem Tod der Gründerin,

der gewünschten Gestalt
IIe erstmalıge ZusammenfTassung der kırc  ıcCchen Rechtsnormen 1 e  O  eX Urıs ( ano-
1C  0. VOTl 191 / machte &e1INe KevIisıon der Ordensrege notwendig. IIe Cu«C e VOT

1974 Ta „deutlichere und insgesamt stärkere Juridische Zg“ (S 345) 1cC akzep-
1er wurde VOT der Kelig1osenkongregation dQas Amt des OÖrdensspintuals.
Fıne völlig Cu«C Sıituabon er sich Uurc dQas / weıle Vatilkanıische Konzil, dQas den
Ordensgemeinschaften C1INe KevIisıon Ihrer Satzungen und Konsttuhonen vorschnieb,
Ihnen Qazu abher schr Jel TeIraum 1eß Ihe Sonderkapitel ollten C1INe Fassung
erarbeıten, Ae dQann ın der Prax1]s erprobt werden Sollte DIe Kodifizlierung des Kırchen-
rechts 1 e  O  eX Urıs anonıc1  0. VO  — 1983 machte C1INe erneute Anpassung
notwendis. Für dIie Armen Schulschwestern hedeutete das, dre1 Versionen iIhrer Lehbens-
ordnung erarbeıten. Bereıts 1970 War alur der ame eIunden: „Ihr Se1id Gesandt“
ISG 1987 wurde Qas Kegelwerk überarbeitet und 1986 endgültig verabschiedet. Ihe
Akzente en sich eutlic verschoben. DIe Leitung der Gemeinschaft erfuhr C1INe
explizıt internatonale usrichtun: mıt Vertretung er Kulturkreise ın der kolleg1lalen
obersten Spitze. Ihe Aufteillung der Kapitel ın Wahl- Oder Sachkapıte wurde ulgege-
ben. Ihe Mıtverantwortun: der einzelnen Schwester wurde hbetont. Gemeinschaft SOllte
&e1INe „Geistliche Gemeinschaft“ se1n, Ae für OQıe personale Entfaltung &e1iNe SC1IN
SOllte Ihe Konstituhonen tragen Ssowohl dem nliegen Ce1iner klareren Formulierung der
Spirıtualität und des (harnsmas echnun WIE auch der Uurc dQas Konziıl hbetonten
Gleichheit der Mitglieder. S1e Sind Ausdruck e1ner stärker demokrtratischen usrichtun:
e1ner Gemeimschaft, dIie ın Ce1nNer ZeIlt des Bildungsnotstands gegründet worden War und
AMAesen Aulftrag hıs heute versieht. Ferg Tasst SC1INEe Untersuchungc „DIe ÄArt-
L1HNEeN Schulschwestern hatten INnsofern &e1INe beisplelgebende 0  C, als S1P &e1INe hıs ıIn
och nıcht gekannte Verfassungsform m1t e1iner neuartıgen Leitungsbefugni1s für we1lıb-
1C Ordensgemeinschaften ermöglichten und kırchenrechtlich etahblierten. 1ese War

auf dIie bestmögliche Erfüllung ihres Apostolates hingeordnet und AQiente Ce1iner KOoNn-
zentratbon auf OQıe nıha  1cC Ausrichtun des Ordens als Te1l der kırc  ıchen Sen-
g (S 466)
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liegen sollte. Ein Vorbild hatten sie in den von Pierre Fourier gegründeten Chorfrauen 
de Notre Dame, deren Verfassung sich in der von Franz Sebastian Job verfassten Le-
bensordnung für die Schulschwestern widerspiegelte.
Die Regel der Chorfrauen anzupassen und einer kirchenrechtlichen Anerkennung zu-
zuführen, war der erste Schritt, der 1859 zur kirchlichen Anerkennung führte. Gerhar-
dingers Neuheit gegenüber den bisherigen Kongregationen bestand darin, eine zentra-
le Leitung für alle Niederlassungen und Provinzen einzuführen. Dazu musste sie sich 
gegen den Münchener Erzbischof Reisach durchsetzen. Nach der endgültigen kirchli-
chen Anerkennung 1865 fanden die Generalkapitel, auch nach dem Tod der Gründerin, 
unter der gewünschten Gestalt statt.
Die erstmalige Zusammenfassung der kirchlichen Rechtsnormen im „Codex Iuris Cano-
nici“ von 1917 machte eine Revision der Ordensregel notwendig. Die neue Regel von 
1924 trägt „deutlichere und insgesamt stärkere juridische Züge“ (S. 345). Nicht akzep-
tiert wurde von der Religiosenkongregation das Amt des Ordensspirituals.
Eine völlig neue Situation ergab sich durch das Zweite Vatikanische Konzil, das den 
Ordensgemeinschaften eine Revision ihrer Satzungen und Konstitutionen vorschrieb, 
ihnen dazu aber sehr viel Freiraum ließ. Die Sonderkapitel sollten eine erste Fassung 
erarbeiten, die dann in der Praxis erprobt werden sollte. Die Kodifizierung des Kirchen-
rechts im neuen „Codex Iuris Canonici“ von 1983 machte eine erneute Anpassung 
notwendig. Für die Armen Schulschwestern bedeutete das, drei Versionen ihrer Lebens-
ordnung zu erarbeiten. Bereits 1970 war dafür der Name gefunden: „Ihr Seid Gesandt“ 
(ISG). 1982 wurde das Regelwerk überarbeitet und 1986 endgültig verabschiedet. Die 
Akzente haben sich deutlich verschoben. Die Leitung der Gemeinschaft erfuhr eine 
explizit internationale Ausrichtung mit Vertretung aller Kulturkreise in der kollegialen 
obersten Spitze. Die Aufteilung der Kapitel in Wahl- oder Sachkapitel wurde aufgege-
ben. Die Mitverantwortung der einzelnen Schwester wurde betont. Gemeinschaft sollte 
eine „Geistliche Gemeinschaft“ sein, die für die personale Entfaltung eine Hilfe sein 
sollte. Die Konstitutionen tragen sowohl dem Anliegen einer klareren Formulierung der 
Spiritualität und des Charismas Rechnung wie auch der durch das Konzil betonten 
Gleichheit der Mitglieder. Sie sind Ausdruck einer stärker demokratischen Ausrichtung 
einer Gemeinschaft, die in einer Zeit des Bildungsnotstands gegründet worden war und 
diesen Auftrag bis heute versieht. Ferg fasst seine Untersuchung zusammen: „Die Ar-
men Schulschwestern hatten insofern eine beispielgebende Rolle, als sie eine bis dahin 
noch nicht gekannte Verfassungsform mit einer neuartigen Leitungsbefugnis für weib-
liche Ordensgemeinschaften ermöglichten und kirchenrechtlich etablierten. Diese war 
auf die bestmögliche Erfüllung ihres Apostolates hingeordnet und diente einer Kon-
zentration auf die inhaltliche Ausrichtung des Ordens als Teil der kirchlichen Sen-
dung.“ (S. 466)
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